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Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Werkausschuss für den Eigenbetrieb 
Stadtentsorgung 

27.09.2022 Ö zur Information 

 
 
 
Zwischenbericht zum 30. Juni 2022 

 
 
Gemäß § 21 EigAnVO ist der Werkausschuss über die betriebliche Entwicklung zu unterrichten. Die 
beiliegende Übersicht beinhaltet die Erträge und Aufwendungen des ersten Halbjahres 2022. Die 
darauf basierende Hochrechnung zum Ende des Wirtschaftsjahres weist aus heutiger Sicht 
 

- für den Betriebszweig Abwasser ein positives Ergebnis + 1.316 T€ 
- für den Betriebszweig Abfall ein positives Ergebnis + 150 T€ 

aus. 
 

Betriebszweig Abwasser 
 
Die Hochrechnung ergibt für das Jahr 2022 einen Gewinn in Höhe von rund 1.316 T€. 
Dieser Ansatz ist um 918 T€ höher als der Wert aus dem Wirtschaftsplan 2022 (398 T€)  
Dies resultiert aus der Zuschreibung von Anlagevermögen – Auf dem Häusel von 1.241 T€.  
Ohne Zuschreibung läge der Gewinn bei ca. 75 T€. 
Dies liegt an den zu erwartenden höheren Energiekosten. 
 
Betriebszweig Abfall 
 
Die Hochrechnung ergibt für das Jahr 2022 einen Gewinn in Höhe von rund 150 T€. 
Dieser Ansatz ist um 53 T€ niedriger als der Wert aus dem Wirtschaftsplan 2022 (203T€). 
Ursächlich sind auch hier die zu erwartenden höheren Energiekosten. 
 
 
 
Neustadt an der Weinstraße, 11.08.2022 
 
 
 
Stefan Ulrich 
Bürgermeister 
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